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Wegen einzelner Krisenfälle wird die Qualität der Ar-
beit des Aufsichtsrats oft generell falsch bewertet. Da-
bei wird der eigentliche Aufgabenbereich, nämlich die 
Begleitung und Kontrolle des Vorstands, übersehen. 
In dem von Susanne Kalss und Peter Kunz herausge-
gebenen Handbuch für den Aufsichtsrat beschreiben 
37 Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und 
Praxis die aktuelle Rechtslage und die maßgeblichen 
praktischen Fragen für den Aufsichtsrat. Zugleich wer-
den wirtschaftliche wie gruppenpsychologische Überle-
gungen angesprochen. Das gesamte Arbeitsspektrum 
des Aufsichtsrats wird ausgeführt. Betroffene wie In-
teressierte finden eine tiefgehende und praxisorien-
tierte Auseinandersetzung mit diesem Gremium, eine 
Wegleitung für die tägliche Arbeit. 

DAS HANDBUCH FÜR DEN AUFSICHTSRAT
IM ÜBERBLICK

Wird der Aufsichtsrat tat-
sächlich seinen Aufgaben 
gerecht?
Aufsichtsrat ist nicht gleich 
Aufsichtsrat. Seine Arbeit 
richtet sich vor allem nach 
dem Typ der Gesellschaft, ob 
Konzernmutter oder Konzern-
tochter, ob im staatsnahen 
Bereich, ob mit einem oder 
mehreren syndizierten Kern-
aktionären, ob in einem Fa-
milienunternehmen. Je nach 
Rechtsform und konkreter 
Gestaltung entfaltet der Auf-
sichtsrat seine Tätigkeit. Die 
Kernaufgabe des Aufsichts-
rats, Vorstandsbestellung und 
Abberufung, wird permanent 
um strategische Beratungs- 
und Kontrollfragen erweitert. 
Die Aufgabenpräzisierung und 
-erweiterung muss sich nun-

mehr in der Aufsichtskultur 
und Anerkennung der Arbeit 
niederschlagen.

Geht das in Richtung Profes-
sionalisierung?
Ja, natürlich ist das damit ge-
meint. Fachlich qualifizierte, 
persönlich integre und zu-

gleich zeitintensive Beschäf-
tigung mit Kernbereichen der 
Leitungstätigkeit. Dies heißt, 
ständige Ausbildung, hohe 
Verfügbarkeit und starke Ein-
bringungsbereitschaft. Umge-
kehrt muss diese Arbeit auch 
marktkonform entlohnt wer-
den, um für die besten Köpfe 
attraktiv zu sein.

Was wird sich im Aufsichtsrat 
tun?
Der Aufsichtsrat wird bunter, 
die Zahl der Frauen wird deut-
lich zunehmen. Das UGB mit 
dem Corporate Governance-
Bericht verlangt dies geradezu 
und es ist eine Sorgfaltspflicht 
der bestehenden Aufsichts-
räte, sich aktiv um Frauen 
umzuschauen. Das Potential 
ist längst vorhanden.
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Unternehmen sind daher 
weiterhin gefordert, ihre 
interne Kommunikation 

zu kartellrechtlich relevanten 
Sachverhalten entsprechend 
zu limitieren und durch das Ein-
schalten externer Rechtsanwäl-
te möglichst zu privilegieren.

EUGH. Das aktuelle Urteil 
des Gerichtshofs der Europä-
ischen Union (EuGH) in der 
Sache Akzo Nobel Chemicals 
Ldt / Kommission (Urteil vom 
14.9.2010; C-550/07 P) wur-
de mit Spannung erwartet. 
Der EuGH hatte die Frage zu 
entscheiden, ob im Rahmen 
kartellrechtlicher Hausdurch-
suchungen der Europäischen 
Kommission der unternehmen-
sinterne Schriftwechsel mit 
einem Syndikusanwalt durch 
den anerkannten Vertraulich-
keitsschutz zwischen Mandant 
und externem Rechtsanwalt 
(Legal Professional Privilege, 
LPP) geschützt ist. Im Anlass-
fall hatten die Kommissionsbe-
amten bei einer Hausdurchsu-
chung der britischen Akzo No-
bel Tochtergesellschaft Kopien 
zweier E-mails zwischen der 

Geschäftsführung und einem 
Syndikusanwalt der Rechtsab-
teilung von Akzo (einem gleich-
zeitig in den Niederlanden 
zugelassenen Rechtsanwalt) 
beschlagnahmt. Akzo vertrat 
die Ansicht, dass diese Kom-
munikation mit jener zwischen 
Akzo und externen Rechtsan-
wälten gleichzusetzen sei und 
daher von den Kommissionsbe-
amten weder eingesehen noch 
beschlagnahmt hätte werden 
dürfen. Nachdem Akzo in die-
sem Punkt vor dem Gericht 
erster Instanz unterlegen war, 
sah nun auch der EuGH keinen 
Anlass, von den seit 1982 (Ur-
teil AM&S / Kommission) in der  
Rechtsprechung ausgebildeten 
Grundsätzen abzugehen.

PRIVILEG. Diese verlangen 
für die Anwendbarkeit des 
LPP das Vorliegen zweier Vo-
raussetzungen: Zum einen 
muss der Schriftwechsel mit 
der Ausübung des „Rechts des 
Mandanten auf Verteidigung“ 
in Zusammenhang stehen und 
zum anderen muss es sich um 
einen Schriftwechsel handeln, 
der von in einem EU/EWR Mit-

gliedstaat zugelassenen „un-
abhängigen Rechtsanwälten“ 
ausgeht, d.h. von „Anwälten …, 
die nicht durch einen Dienstver-
trag an den Mandanten gebun-
den sind“. 

Das Erfordernis der Unab-
hängigkeit sei, so der EuGH, 
im Fall eines Syndikusanwalts 

nicht erfüllt. Auch das in den 
letzten zwei Jahrzehnten ge-
änderte Berufsbild von Un-
ternehmensjuristen – etwa im 
Zusammenhang mit kartell-
rechtlicher Compliance – stelle 
laut EuGH keinen Grund dar, 
die Rechtsprechung zu ändern. 
Der EuGH verwies dabei auch 

darauf, dass in Bezug auf die 
nationalen Rechtsordnungen 
der EU-Mitgliedstaaten kei-
ne überwiegende Tendenz 
zugunsten des Schutzes der 
Vertraulichkeit der Unterneh-
menskommunikation mit dem 
Syndikusanwalt festzustellen 
sei. Eine Weiterentwicklung der 
Rechtsprechung sei daher nicht 
angebracht.

Unternehmen sind daher 
weiterhin gefordert, ihre inter-
ne Kommunikation zu mögli-
cherweise kartellrechtlich re-
levanten Sachverhalten – auch 
im Fall der Involvierung eines 
Syndikusanwalts – sensibel zu 
gestalten und die juristische 
Prüfung und Aufarbeitung der-
artiger Sachverhalte im Zweifel 
durch externe Rechtsanwälte 
durchführen zu lassen, um die 
Anwendbarkeit des Schutzes 
des LPP so weit als möglich 
sicherzustellen.

Das aktuelle Urteil des EuGH 
hat im Übrigen keine Auswir-
kungen auf ein allenfalls nach 
nationalem Recht anwendbares 
LPP im Fall selbständiger Haus-
durchsuchungen nationaler 
Wettbewerbsbehörden (ver-

schiedenartig ausgeprägte 
LPP für Kommunikation mit 
dem Syndikusanwalt bestehen 
etwa in England, Deutschland 
oder Rumänien). 

AKTUELL. Nach derzeitiger 
Rechtslage besteht in Öster-
reich diesbezüglich jedoch 
kein erhöhter Schutzbereich. 
Ganz im Gegenteil: Zum Einen 
besteht das Modell des Syndi-
kusanwalts in Österreich nicht. 
Zum Anderen ist sogar das Be-
stehen der Vertraulichkeit von 
Kommunikation zwischen Un-
ternehmen und ihren externen 
Anwälten umstritten bzw wur-
de von Vertretern der Bundes-
wettbewerbsbehörde öffentlich 
verneint. 

Vor diesem Hintergrund ist 
das aktuelle Urteil des EuGH 
ein erneuter Anlass, zumindest 
die gesetzliche Verankerung 
eines eindeutigen Schutzes der 
Kommunikation mit externen 
Rechtsanwälten in Österreich 
zu fordern.

Dr. Bernhard Kofler-Senoner 
bernhard.kofler-senoner@

chsh.com

KEIN LEGAL PROFESSIONAL 
PRIVILEGE FÜR SYNDIKUSANWALT

ENTSCHEIDEND. Der EuGH verneint in seiner aktuellen „Akzo Nobel Entscheidung“ erneut einen 
Vertraulichkeitsschutz unternehmensinterner Kommunikation mit einem Syndikusanwalt.
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ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     WIBL PDF EInstellungen für die automatische PDF-Produktion
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 282.756 Höhe: 420.661 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Nein
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
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